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 Veröffentlicht am 23.11.1999

Norm

UrhG §16b

Rechtssatz

Um vergütungsp/ichtig zu sein, muss eine Ausstellung sowohl zu Erwerbszwecken als auch entgeltlich veranstaltet

werden. Das Einheben von Eintrittsgeldern kann ein Indiz für Erwerbszwecke sein.
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